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KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

FRAGEBOGEN ZUR ANHORUNG

Anpassung des Richtplans: Festsetzung ARA-Region Aarau WSU (Wynen-, Suhren- und Uer-
kental) mit ARA-Standort Aarau (Richtplankapitel A1.1, Beschluss 3.1; Anpassung der Richt-
plan-Gesamtkarte)

Anhorungsdauer

Die Anhérung/Mitwirkung dauert vom Montag, 2. Marz 2026, bis Freitag, 29. Mai 2026.

Inhalt

Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sind eine bedeutende Infrastruktur. Grossere ARA kénnen kos-
tengunstiger betrieben werden, sind dkologisch von Vorteil, haben eine héhere Betriebssicherheit,
einen besseren Wirkungsgrad und vermégen Stossbelastungen besser zu verarbeiten. Daher hat der
Grosse Rat 2011 im kantonalen Richtplan festgelegt, dass die Abwasserreinigung regional zu koor-
dinieren und Zusammenschlisse von ARA konsequent umzusetzen sind. Die ARA-Region Aarau
Wynen-, Suhren- und Uerkental (WSU) mit dem ARA-Standort Aarau wurde 2023 als Vororientierung
in den Richtplan aufgenommen, da der genaue Standort weiterer Abklarungen zur rdumlichen Ab-
stimmung bedurfte. Diese Abklarungen sind zwischenzeitlich erfolgt und die ARA Aarau WSU soll im
Richtplan festgesetzt werden. Die ausfuhrlichen Informationen sind dem Erlauterungsbericht vom 19.
Dezember 2025 zu entnehmen. Dieser bildet die Grundlage fir die Interessenabwagung und fir den
Antrag zum Entscheid Uber den Entwurf der Richtplananpassung.

Die vollsténdigen Unterlagen sind in der Rubrik "laufende Anhérungen" unter
www.ag.ch/anhérungen zu finden. Alternativ kénnen die Dokumente zur Anderung des Richtplans
auch bei der Abteilung Raumentwicklung des BVU, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, wahrend der
ordentlichen Burozeiten eingesehen werden.

Auskunftsperson
Bei inhaltlichen Fragen zur Richtplananpassung kdnnen Sie sich an die folgende Stelle wenden:

KANTON AARGAU

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Karin Widler

Fachbereichsleiterin

Abteilung Raumentwicklung

062 835 33 05

karin.widler@ag.ch


http://www.ag.ch/anhörungen
mailto:karin.widler@ag.ch

Bitte beachten Sie: Diese Anhorung wird als eAnhorung durchgefiihrt. lhre Stellungnahme reichen
Sie elektronisch Uber das "Smart Service Portal" (www.ag.ch) ein. Wenn dies aus zwingenden Grin-
den nicht mdglich ist, stellen Sie Ihre Stellungnahme postalisch oder per E-Mail zu: Departement
Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, E-Mail:
raumentwicklung@ag.ch.

Kontaktangaben im Rahmen der Stellungnahme

Bitte geben Sie an, in welcher Rolle Sie an dieser Anhérung teilnehmen:

o Privatperson
o Organisation

Bitte notieren Sie lhre entsprechenden Kontaktangaben:

Name der Organisation*

Vorname

Nachname

E-Mail

* nur angeben, wenn Stellungnahme im Namen einer Organisation erfolgt
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Fragen zur Anhorung

lhre Eingabe zur beantragten Richtplananpassung

Stimmen Sie der Richtplananpassung: "Festsetzung ARA-Region Aarau WSU (Wynen-, Suhren-
und Uerkental) mit ARA-Standort Aarau (Richtplankapitel A1.1, Beschluss 3.1; Anpassung der
Richtplan-Gesamtkarte)" zu?

Bitte wahlen Sie eine Antwort aus:

o Zustimmung

O Zustimmung mit Vorbehalt
o Ablehnung

o Verzicht auf Stellungnahme

Begriindung:
[Text]

Schlussbemerkungen:

[Text]
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